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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1957

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Berufsp2ichtenverletzung und Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes durch Stellung eines Begehrens

auf Bezahlung von Vertretungskosten direkt an den Gegner unter Umgehung der Person des anwaltlichen

Gegenvertreters.
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